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Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen wir wie folgt: 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die PROAKTIVA GmbH, Hamburg 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der PROAKTIVA GmbH, Hamburg - bestehend aus der Bi-

lanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der PROAKTIVA GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 

zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und  

 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 

hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-

richt 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 

ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-

lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-

samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-

absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-

führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 
 

▪ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 
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▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 

die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

▪ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. 

 

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-

tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Hamburg, den 5. Mai 2021 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

�wi'12--'
Schwiering 

 
M

Wirtschaftspr�n



Anlage 1 

Bilanz zum 31. Dezember 2020 
 

PROAKTIVA GmbH, Hamburg 
 

 

 

 

AKTIVA 
 
 Geschäftsjahr 2020 

 
EUR 

Vorjahr 2019 
 

EUR 
 

  

PASSIVA   
 

 Geschäftsjahr 2020 
 

EUR 

Vorjahr 2019 
 

EUR 
 

 
1. 

 
Barreserve        

 

 

 
 

Kassenbestand     703,06  1.112,11 
 

 
2. 

 
Forderungen an Kreditinstitute        

 

 

a) 
 

täglich fällig   936.682,14    936.931,90 
 

 

 
 

darunter: Forderungen an verbundene Unter-
nehmen 
(GJ 0,00 / VJ 0,00 EUR) 

       

 

 

b) 
 

andere Forderungen   24.086,24  960.768,38  24.084,46 
 

 
3. 

 
Forderungen an Kunden     1.493.246,44  1.548.427,44 

 

 

 
 

darunter: Forderungen an verbundene Unter-
nehmen 
(GJ 0,00 / VJ 0,00 EUR) 

       

 

 

 
 

darunter: an Finanzdienstleistungsinstitute 
(GJ 209.043,44 / VJ 224.745,23 EUR) 

       

 

 
4. 

 
Sachanlagen     35.610,51  51.539,51 

 

 
5. 

 
Sonstige Vermögensgegenstände     4.729,44  30.492,67 

 

 

 
 

darunter: Forderungen an verbundene Unter-
nehmen 
(GJ 0,63 / VJ 9.094,95 EUR) 

       

 

 
6. 

 
Rechnungsabgrenzungsposten     6.918,01  666,33   

 

  
1. 

 
Sonstige Verbindlichkeiten     1.585.547,19  1.642.203,55 

 

 

 
 

darunter: gegenüber verbundene Unternehmen 
(GJ 1.317.934,41 / VJ 1.350.709,39 EUR) 

       

 

 
2. 

 
Rückstellungen        

 

 

 
 

andere Rückstellungen     220.387,58  255.009,80 
 

 
3. 

 
Eigenkapital        

 

 
a) 

 
Gezeichnetes Kapital   200.000,00    200.000,00 

 

 
b) 

 
Kapitalrücklage   371.041,07    371.041,07 

 

 
c) 

 
Gewinnrücklagen        

 

 

c.a) 
 

gesetzliche Rücklage 13.000,00      13.000,00 
 

 

c.b) 
 

andere Gewinnrücklagen 112.000,00  125.000,00    112.000,00 
 

 
d) 

 
Bilanzgewinn   0,00  696.041,07  0,00   

 

 
Summe der A K T I V A 

    

2.501.975,84  2.593.254,42 
  

 

 

 
Summe der P A S S I V A 

    

2.501.975,84  2.593.254,42 
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Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

 
 

PROAKTIVA GmbH, Hamburg 
 

 

 

  

          
 
 

    
 

EUR 

  Geschäftsjahr 
2020 
EUR 

  Vorjahr 2019 
 

EUR 

1.  Zinserträge aus Kredit- und 
Geldmarktgeschäften 

            
  2,41   2,41 

            

2.  Zinsaufwendungen               -400,01   0,00 

         -397,60  2,41 
            

3.  Provisionserträge               3.067.425,84   3.437.783,94 
            

4.  Provisionsaufwendungen               -114.325,39   -122.514,20 

         2.953.100,45  3.315.269,74 
            

5.  Sonstige betriebliche Erträge               31.309,50   40.663,80 
            

6.  Allgemeine Verwaltungsaufwendungen                     
            

a)  Personalaufwand                     

            
a.a)  Löhne und Gehälter           -766.636,67       -793.792,25 

            
a.b)  Soziale Abgaben           -140.365,81   -907.002,48   -148.019,94 

            
darunter: für Altersversorgung               (19.496,37)   (17.469,09) 
           

b)  andere Verwaltungsaufwendungen               -752.320,93   -867.882,83 

         -1.659.323,41  -1.809.695,02 
            

7.  Abschreibungen auf Sachanlagen               -20.141,06   -23.313,33 
            

8.  Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit 

            
  1.304.547,88   1.522.927,60 

            

9.  Sonstige Steuern               2.370,50   0,00 
            

10.  Aufgrund eines 
Gewinnabführungsvertrags abgeführte 
Gewinne 

            

  -1.302.177,38   -1.522.927,60 
            

11.  Jahresüberschuss 

            

  0,00   0,00 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2020 PROAKTIVA GmbH 

 Seite 1 

A. Allgemeine Angaben 

Die PROAKTIVA GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist im Handelsregister 

beim Amtsgericht Hamburg unter der Nr. HRB 154372 eingetragen. Der Jahresabschluss der 

PROAKTIVA GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewer-

tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften 

wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet. Es gelten die Vorschriften für große Ka-

pitalgesellschaften. 

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit 

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht ge-

genüber dem Vorjahr.  

Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres 

vergleichbar. 

II. Bilanzierungsmethoden 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 wurde auf der Grundlage 

des Handelsgesetzbuches und der RechKredV aufgestellt. Die Gesellschaft hat danach 

den Jahresabschluss wie eine große Kapitalgesellschaft aufgestellt. 

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-

grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts ande-

res bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Auf-

wendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrech-

net worden. 

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rech-

nungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend 

aufgegliedert. 

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbe-

trieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die 

Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht 

entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.  

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten 

gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert an-

gegeben. 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2020 PROAKTIVA GmbH 

 Seite 2 

III. Bewertungsmethoden 

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der 

Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde 

von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und 

Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind al-

le vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, 

berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der 

Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berück-

sichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen 

und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berück-

sichtigt worden. 

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: 

1. Barreserve, Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 

➢ Die Barreserve, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden 

mit dem Nennbetrag angesetzt.  

2. Sachanlagevermögen 

➢ Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaf-

fungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. 

➢ Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungs-

dauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. 

➢ Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linea-

ren Methode vorgenommen.  

➢ Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschafffungs- und Herstellungskosten bis 

EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abge-

schrieben.  

➢ Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 

mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00) für die in den Vorjah-

ren ein Sammelposten gebildet wurde, wurden weiterhin zu jeweils einem Fünf-

tel aufgelöst (Poolabschreibung). 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2020 PROAKTIVA GmbH 
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3. Verbindlichkeiten 

➢ Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. Es sind 

keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren vorhan-

den. 

4. Rückstellungen 

➢ Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-

lung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen be-

rücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und 

wurden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 

➢ Rückstellungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr wurden nicht abgezinst. 

➢ Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Rückstellung 

zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten) wurden entsprechend der Restlauf-

zeit mit einem Zins von 0,84 % abgezinst, der dem von der Deutschen Bundes-

bank bekannt gemachten durchschnittlichen Marktzins aus den sieben vergan-

genen Geschäftsjahren gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung ent-

spricht.  
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Anhang für das Geschäftsjahr 2020 PROAKTIVA GmbH 

 Seite 4 

B. Erläuterungen zur Bilanz 

1. Barreserve 

➢ Bei der Barreserve handelt es sich um den Kassenbestand zum Bilanzstichtag. 

2. Forderungen an Kreditinstitute 

➢ Die Forderungen an Kreditinstitute sind täglich fällig und bestehen gegenüber 

drei inländischen Kreditinstituten. Die anderen Forderungen an Kreditinstitute 

sind innerhalb von drei Monaten fällig. 

3. Forderungen an Kunden 

➢ Die Forderungen an Kunden sind innerhalb von drei Monaten fällig. 

4. Sachanlagevermögen 

➢ Das Sachanlagevermögen betrifft im Wesentlichen die Firmenwagen (12.792,00 

EUR), die Büroeinrichtung (18.644,50 EUR) und Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung (4.174,01 EUR). 

5. Sonstige Vermögensgegenstände 

➢ Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Debitorische 

Kreditoren (2.475,34 EUR) sowie Vorsteuer (2.253,47 EUR), die im Folgejahr 

abziehbar ist. 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2020 PROAKTIVA GmbH 

 Seite 5 

6. Sonstige Verbindlichkeiten 

➢ Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten 

gegenüber verbundenen Unternehmen (1.317.934,41 EUR), Umsatzsteuerver-

bindlichkeiten (146.133,98 EUR) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen (110.765,43 EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen resultieren aus einem Gewinnabführungsvertrag mit der 

HÖVELRAT Holding AG. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

7. Andere Rückstellungen 

➢ Die anderen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus Rückstellungen 

für Tantiemen (113.534,00 EUR), Rückstellungen für die EdW-Beiträge 

(30.000,00 EUR), Rückstellungen für Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten 

(22.000,00 EUR) sowie Rückstellungen für Urlaubsansprüche (8.807,78 EUR) 

zusammen. 

➢ Die PROAKTIVA GmbH ist Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wert-

papierhandelsunternehmen (EdW) Berlin, und haftet grundsätzlich im Rahmen 

der satzungsmäßigen Bestimmungen. Für das Risiko der künftigen Belastung 

durch Jahresbeiträge, Sonderbeiträge/-zahlungen für das Geschäftsjahr 2020 

wurde eine Rückstellung gebildet. 

8. Eigenkapital 

➢ Das voll eingezahlte Aktienkapital beläuft sich auf 200.000,00 EUR und ist in 

Geschäftsanteile mit einem Nennwert von 1 EUR eingeteilt. An dem Stammka-

pital ist mit 200.000 Geschäftsanteilen die HÖVELRAT Holding AG beteiligt.  

➢ Die Kapitalrücklage beträgt zum Stichtag 371.041,07 EUR. Die Gewinnrückla-

gen setzen sich aus der gesetzlichen Rücklage (13.000,00 EUR) und anderen 

Gewinnrücklagen (112.000,00 EUR) zusammen. 
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C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Sonstige betriebliche Erträge 

➢ Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der 

Auflösung von Rückstellungen (2.837,16 EUR), Erträge aus Personalkostenver-

rechnungen (26.402,64 EUR) sowie Versicherungsentschädigungen (1.422,75 

EUR). 

2. Regionale Aufgliederung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

➢ Die Zinserträge, die Provisionserträge und die sonstigen betrieblichen Erträge 

sind in der Bundesrepublik Deutschland angefallen. 

3. Sonstiges 

➢ Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder au-

ßergewöhnlicher Bedeutung sind nicht angefallen. 
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D. Anlagenspiegel 

  

    Anschaffungs- 
Herstellungs- 

kosten 
01.01.2020 

EUR 

  Zugänge 
(davon Zinsen 

für 
Fremdkapital) 

EUR 

  Abgänge 
Geschäftsjahr 

 
 

EUR 

  Umbuchungen 
Geschäftsjahr 

 
 

EUR 

  Anschaffungs- 
Herstellungs- 

kosten 
31.12.2020 

EUR 

  kumulierte 
Abschreibungen 

 
01.01.2020 

EUR 

  Abschreibungen 
Geschäftsjahr 

 
 

EUR 

  Abgänge 
 
 
 

EUR 

  Umbuchungen 
 
 
 

EUR 

  kumulierte 
Abschreibungen 

 
31.12.2020 

EUR 

  Zuschrei- 
bungen 

Geschäftsjahr 
 

EUR 

  Buchwert 
 
 

31.12.2019 
EUR 

  Buchwert 
 
 

31.12.2020 
EUR 

A.  Anlagevermögen 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                            

  Sachanlagen 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                            

  andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

  201.780,62   4.212,06   0,00   0,00   205.992,68   150.241,11   20.141,06   0,00   0,00   170.382,17   0,00   51.539,51   35.610,51 

                            

Zwischensumme   201.780,62   4.212,06   0,00   0,00   205.992,68   150.241,11   20.141,06   0,00   0,00   170.382,17   0,00   51.539,51   35.610,51 

                           

Summe Anlagevermögen   201.780,62   4.212,06   0,00   0,00   205.992,68   150.241,11   20.141,06   0,00   0,00   170.382,17   0,00   51.539,51   35.610,51 
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E. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen, belaufen sich am 

Bilanzstichtag auf ca. 167.000,00 EUR und entfallen auf künftige Mietverpflichtungen. 
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F. Ergänzende Angaben 

(1) Geschäftsführung 

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis 

Schädler  Marc 
Geschäftsführung 

Vermögensverwaltung 
Gesamtvertretung 

Peters Torben 
Geschäftsführung 

Vermögensverwaltung 
Gesamtvertretung 

Treiber Susanne 

Geschäftsführung  

Finanzen, Personal, 

Controlling, Organisa-

tion und Verwaltung  

Gesamtvertretung 

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführer unterbleibt zulässigerweise unter Bezugnah-

me auf § 286 Abs. 4 HGB. Die Geschäftsführungstätigkeiten werden, bis auf Herrn 

Schädler, von der Muttergesellschaft HÖVELRAT Holding AG vergütet. 

(2) Mitarbeiter 

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr im Jahresdurchschnitt 11 Angestellte. 

(3) Konzernverhältnisse 

Das Stammkapital der PROAKTIVA GmbH ist zu 100 % im Besitz des Mutterunterneh-

mens HÖVELRAT Holding AG. Die HÖVELRAT Holding AG hat ihren Sitz in Hamburg. 

Ein Konzernabschluss wird aufgrund der Größenklassenbefreiung für das Geschäftsjahr 

2020 nicht erstellt. 

(4) Geschäftstätigkeit 

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht im Wesentlichen in der Vermögensver-

waltung von privaten und institutionellen Kunden. 
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(5) Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung  

An Mitglieder des Vorstands wurden im Jahr 2020 keine Kredite vergeben. 

Haftungsverhältnisse zugunsten von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern bestanden 

zum Bilanzstichtag nicht. 

(6) Honorar des Abschlussprüfers 

Das für das Geschäftsjahr angefallene Gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt 

15.000,00 EUR und entfällt nach § 285 Nr. 17 HGB mit 9.000,00 EUR auf Abschlussprü-

fungsleistungen und mit 6.000,00 EUR auf andere Prüfungs-/Beratungsleistungen. 
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G. Ergebnisverwendung 

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Gewinnabführungsvertrages vom 4. August 

2017 aufgestellt. Der Jahresüberschuss wurde als sonstige Verbindlichkeit gegenüber verbundenen 

Unternehmen gebucht.  
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H. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung 

ergeben, die Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft haben 

und nicht in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt sind. 

Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr einer aller Mitarbeiter betreffenden 

Infektion mit dem Coronavirus zu reduzieren und im Fall einer trotzdem eintretenden Krankheits-

welle unter den Mitarbeitern den Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Ein Rückgang 

der Nachfrage nach Vermögensverwaltung ist derzeit in dem Unternehmen nicht zu beobachten. 

Hamburg, 11. März 2021 

Marc Schädler, Geschäftsführer 

Torben Peters, Geschäftsführer 

Susanne Treiber, Geschäftsführerin 
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I. Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 
 

1. Grundlagen des Unternehmens 

 

1.1. Geschäftsmodell 

 

Der strategische und operative Schwerpunkt der PROAKTIVA GmbH liegt im Geschäftsbereich der 

Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger. Kerngeschäft ist dabei die Finanzportfo-

lioverwaltung gem. § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 3 KWG. Darüber hinaus wird die Anlageberatung gem. § 1 

Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 a KWG für professionelle Kunden durchgeführt. 

 

1.2. Unternehmenspolitik 

 

In der Leistungserbringung für unsere Kunden sowie im Umgang mit unseren Geschäftspartnern 

richten wir unser Handeln auf folgende grundsätzliche Unternehmenspolitik aus: 

 

• Das Wohl unserer Kunden muss unser erstes Anliegen sein. In diesem Sinne erbringen wir un-

sere Dienstleistungen mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im 

Interesse unserer Kunden. 

• Die Interessen unserer Kunden sollen auch unsere Interessen sein. Mit diesem Ziel bemühen wir 

uns um Vermeidung von Interessenkonflikten. Größten Wert legen wir auf unsere Wahrnehmung 

als unabhängiger Vermögensverwalter, ungebunden in der Auswahl der Produkte und Ge-

schäftspartner, ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. 

• Die Stärke unseres Unternehmens schafft Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern. Aus 

diesem Grund soll eine solide Eigenkapitalbasis Vorrang vor persönlichen Interessen unserer 

Anteilseigner haben. 

• Daten und Informationen müssen bei uns in sicheren Händen sein. Daher sind uns Vertraulich-

keit, Verschwiegenheit und Datensicherheit oberstes Gebot. Kenntnisse und vertrauliche Infor-

mationen dürfen nicht zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden. 

 

1.3. Strategie und Unternehmensziele 

 

Die PROAKTIVA GmbH verfolgt eine Geschäftsstrategie, die sich durch spezifische Dienstleistungs- 

und Qualitätsmerkmale auszeichnet:  

 

• Die PROAKTIVA GmbH ist frei und unabhängig seit 1990. Sie ist frei vom üblichen Provisions-

denken herkömmlicher Finanzdienstleister, frei von Interessen Dritter, frei von allem, was nicht 

unmittelbar mit dem Anlageerfolg ihrer Kunden zu tun hat.  

• Sie lebt den Begriff Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die Werte schafft. Ihr Vermögen ist das 

Kapital ihrer Kunden. 

• Sie hat Prinzipien. Ihre Proaktivität ist ihre Professionalität. Im Sinne eines proaktiven Verwal-

tungsansatzes entwickelt sie Vermögen mit Wachsamkeit, Weitblick und Werteverständnis.  

• Sie begleitet ihre Kunden von Anfang an und steht ihnen in allen Phasen des Vermögensauf-

baus zur Seite.  
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• Das Vertrauen beginnt mit Personen. Die PROAKTIVA GmbH hat den Anspruch, dass ihre Kun-

den die Person finden, die nicht nur professionell zu ihnen passt, sondern auch persönlich.  

• Die PROAKTIVA GmbH verkauft nichts. Für den Anlageerfolg ihrer Kunden kann sie auf sämtli-

che Wertpapiere zurückgreifen, die der Markt zu bieten hat und die in das Risikoprofil des Kun-

den passen – ohne jede Abhängigkeit. 

• Sie zeichnet sich durch eine transparente und faire Honorarstruktur aus. Je erfolgreicher die 

PROAKTIVA GmbH für ihre Kunden arbeitet und damit die Depotwerte steigen desto höher ist 

auch der Anteil ihres prozentualen Honorars.  

• Die PROAKTIVA GmbH lebt die Nähe zu ihren Kunden und ist an den Standorten Hamburg und 

Hannover präsent.  

 
Auf dieser Grundlage sollen langfristige Unternehmensziele erreicht werden, die wir wie folgt definie-

ren: 

 

• Sicherung und Steigerung von hoher fachlicher und persönlicher Kompetenz aller Geschäftsfüh-

rer und Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen. 

• Sicherung und Steigerung einer hohen Qualität in der gesamten Leistungserbringung. 

• Erhaltung unsere Unabhängigkeit und Handeln im Kundeninteresse.  

• Erreichung einer langfristigen Kundenbindung und höchstmöglichen Kundenzufriedenheit. 

• Erreichung einer langfristigen Mitarbeiterbindung und -loyalität sowie eines hohen Engagements 

unserer Mitarbeiter. 

• Erzielung eines soliden Unternehmenswachstums bei gleichbleibend stabiler Unternehmensor-

ganisation und effizienten Unternehmensstrukturen. 

• Sicherung einer stabilen Vermögens-, Finanz- und Ertragsstrategie. 

 

1.4 Steuerungssystem und -instrumente 

 

Die Geschäftsführung der PROAKTIVA GmbH ist für die gesamte Unternehmenssteuerung verant-

wortlich. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere folgende Aufgaben:  

 

• Definition und Festlegung der Geschäfts- und Risikostrategie. 

• Erstellung von Geschäfts-/Arbeitsanweisungen zur Steuerung des Instituts. 

• Überwachung der Risikosituation und -parameter. 

• Überwachung und Kontrolle der finanziellen Situation. 

• Sicherstellung einer soliden Kapitalausstattung. 

• Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Identifikation, Messung und Steuerung der Risiken durch 

ein geeignetes Risikomanagementsystem. 

• Jährliche Überprüfung der Geschäftsstrategie und der daraus entstehenden Risiken. 

• Vierteljährliche Risikoberichterstattung. 
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Ausgehend von diesem Pflichtenkatalog sowie unserer definierten Geschäfts- und Risikostrategie 

haben wir angemessene und wirksame Leitungs-, Organisations- und Risikomanagementstrukturen 

implementiert. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei die Ergebnisse aus der Bewertung und Beur-

teilung unserer finanziellen und nichtfinanziellen Indikatoren, die wir insbesondere durch folgende 

Steuerungsmechanismen und -instrumente gewinnen: 

 

• Mehrjahresplanungen auf Basis betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Kostenstellenrech-

nungen. 

• Laufende Überwachung des Liquiditätsbedarfs. 

• Schaffung und Einhaltung einer strukturierten Geschäftsorganisation. 

• zweckmäßige Ausgestaltung interner Revisionsmaßnahmen. 

• angemessene Ausgestaltung einer Compliance-Funktion. 

• angemessene Ausgestaltung einer Geldwäsche- und Betrugspräventionsfunktion. 

• wirksame Ausgestaltung des Risikomanagements und der Risikokontrollfunktion unter Berück-

sichtigung aller maßgeblichen Unternehmensrisiken und spezifischen Risiken aus unseren 

Wertpapierdienstleistungsgeschäften. 

 

2. Wirtschaftsbericht 

 

2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 

Konjunkturelles Umfeld 

 

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 weltweit deutliche Spuren in nahezu allen Wirt-

schaftsbereichen. Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, wurden wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Einschränkungen notwendig, in deren Folge die Weltwirtschaft die schwerste 

Rezession seit fast 100 Jahren erlebte. Lediglich China hat als einzige große Volkswirtschaft im Be-

richtszeitraum lt. IWF ein positives Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,3% zu verzeichnen, während 

global eine tiefe Rezession mit einem Einbruch der Wirtschaft um voraussichtlich knapp 4% zu ver-

zeichnen war.  

 

Die Wirtschaft wäre viel stärker unter Druck geraten, wenn es nicht eine beispiellos schnelle fiskali-

sche, monetäre und regulatorische Reaktion seitens Regierungen und Notenbanken gegeben hätte, 

die die Einkommen der Haushalte und die Liquiditätsversorgung der Unternehmen unterstützt hat.  

 

Auch in Deutschland sank im Kalenderjahr 2020 die Wirtschaftsleistung pandemiebedingt. Das 

preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statisti-

schen Bundesamtes (Destatis) um 5,0% niedriger als im Vorjahr. Der konjunkturelle Einbruch fiel 

aber den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als in der letzten Finanz- 

und Wirtschaftskrise 2009 mit -5,7%.  

 

Insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres wurde die Produktion sowohl in den Dienstleistungsbe-

reichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt, unter anderem auch 

durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten. Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut 

ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 

2019 um 9,7% zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4%.  
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren ebenfalls auf der Nachfrageseite deutlich sichtbar. 

Konnte in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise der gesamte Konsum die Wirtschaft noch stützen, 

so gingen die privaten Konsumausgaben insbesondere vor dem Hintergrund der Lockdown-Phasen 

im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich laut Destatis preisbereinigt um 6,0% zurück und damit so stark 

wie noch nie zuvor. Stabilisierend wirkten die Konsumausgaben des Staates, die vor dem Hinter-

grund der Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen preisbereinigt um 3,4% 

ggü. dem Vorjahr stiegen.  

 

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch auf den Außenhandel massiv aus: Das Statistische Bundes-

amt Destatis weist für die deutschen Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen im Jahr 

2020 erstmals seit 2009 deutlich rückläufige Zahlen aus. Die Exporte fielen preisbereinigt um 9,9%, 

die Importe um 8,6%. Besonders groß war der Rückgang der Dienstleistungsimporte, was vor allem 

am hohen Anteil des stark rückläufigen Reiseverkehrs lag. 

 

Das BIP in Europa verzeichnete einen höheren Rückgang als in Deutschland. Nach Berechnungen 

des Statistische Amt der Europäischen Union, kurz Eurostat, ging das BIP 2020 im Euroraum um 

6,6% und in der EU um 6,2% zurück.  

 

Geldpolitik 

 

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie konnten dank umfangreicher geld- und fiskalpolitischer 

Hilfsmaßnahmen abgefedert werden. Die Geldpolitik ist so expansiv wie nie zuvor. Nicht nur die 

G10-Notenbanken haben ihre Wertpapierkäufe ausgeweitet, auch in den Schwellenländern haben 

viele Zentralbanken zu unkonventionellen Maßnahmen gegriffen.  

 

Die Europäische Zentralbank EZB hat ihre Anleiheaufkaufprogramme deutlich ausgeweitet und stellt 

den Banken massiv Liquidität zur Verfügung. Die amerikanische Federal Reserve hat die Zinsen fast 

auf null gesenkt und mit einem unbegrenzten Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen begon-

nen. Künftig wird sich die die US-Geldpolitik vor allem an der Beschäftigung und an einer Inflations-

rate ausrichten, die im Durchschnitt bei zwei Prozent liegt. Somit werden die Leitzinsen wohl für sehr 

lange Zeit nicht angehoben werden. Dank der Anleihekäufe der Notenbanken haben sich die Kurse 

von Staats- und Unternehmensanleihen erholt und die Renditen sind stark gesunken.  

 

Sowohl die EZB als auch die Fed haben in den vergangenen Jahren ihr Inflationsziel von rund zwei 

Prozent die meiste Zeit verfehlt. In der Eurozone lag die Inflation im letzten Jahr zeitweise sogar un-

ter null, was u.a. auf die zeitlich limitierte Mehrwertsteuersenkung in Deutschland zurückzuführen ist.  

 

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sind im Jahr 2020 die Verbraucherpreise in 

Deutschland um 0,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im laufenden Jahr dürfte die Inflation auch 

aufgrund von Basiseffekten etwas höher ausfallen. Für das aktuelle Jahr 2021 haben die führenden 

Wirtschaftsinstitute eine Preissteigerungsrate von 1,4% errechnet (Prognose). 
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Aktien und Devisen 

 

Nach einem signifikanten Rückgang der Notierungen an den internationalen Aktienmärkten zu Be-

ginn der Pandemie setzte sukzessiv eine Erholung ein. Die konzertierte Geld- und Fiskalpolitik vieler 

Staaten bilden das Fundament des Börsenaufschwungs. Insbesondere die Entwicklung und Zulas-

sung eines Corona-Impfstoffs von mehreren Pharma-Unternehmen stellt einen großen Schritt in 

Richtung einer Kontrolle und Beendigung der Corona-Pandemie dar. Unterstützt wurde diese Ent-

wicklung u.a. auch durch das Ergebnis der US-Wahl. 

 

Vor diesem Hintergrund konnte der deutsche Aktienindex DAX im abgelaufenen Geschäftsjahr per 

Saldo ein Plus von 3,6% verzeichnen. Der EURO STOXX 50 grenzte seine Verluste deutlich ein und 

weist ein Minus von 4,6% aus. Der Dow Jones erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung 

von 6,6%, der S&P 500 stieg um 15,5% an. Unterstützt wurde diese Entwicklung insbesondere 

durch Kursentwicklung der Aktien aus den Branchen Technologie, Software, Online Services und 

Biotechnologie, die von den Folgen der Pandemie profitieren konnten.  

 

Auf der Währungsseite konnte der Euro im Berichtszeitraum gegenüber vielen anderen Währung zu-

legen. So stieg der Euro zum US-Dollar um 9,6% sowie zum japanischen Yen um 3,6%. Auch der 

Wechselkurs zum Britischen Pfund verzeichnete ein Plus von 6,7%.  

 

2.2. Geschäftsentwicklung 

 

Die Corona-Pandemie hat die Kapitalmärkte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 deutlich beein-

flusst. Vor diesem Hintergrund war die Geschäftsentwicklung insgesamt positiv, führte jedoch im Er-

gebnis zu einem Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber Vorjahr. 

 

• Die Bruttoprovisionserlöse reduzierten sich um T€ 371 auf T€ 3.067 (Vorjahr T€ 3.438). Gewinn-

abhängige Vergütungen wurden i. H. v. T€ 22 (Vorjahr T€ 17) vereinnahmt. 

• Zum 30.09.2019 sind zwei Vermögenspartner aus der Niederlassung Hannover ausgeschieden. 

Damit verbunden war der Abgang von rund 130 Kundendepots und € 46 Mio. Assets under Ma-

nagement, die im Geschäftsjahr 2019 bei den Umsatzerlösen und Erträgen für die ersten drei 

Quartale enthalten waren.  

• Die im November 2019 abgeschlossene neue Kooperation mit einer Tochtergesellschaft der V-

BANK AG, München, für die Vermarktung der digitalen Vermögensverwaltung (PAdigital) wurde 

weiter ausgebaut. 

• Die PROAKTIVA GmbH verfügte jederzeit über eine uneingeschränkte Liquidität.  

• Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist nach wie vor wenig kapitalintensiv und erwirtschaftet 

hohe Cash-Flows, so dass eine ausreichende Innenfinanzierung gegeben ist.  

• Fremdkapital wird nicht eingesetzt. 

• Anhängig ist eine Klage gegen die Gesellschaft mit einer zu erwartenden Schadenssumme von 

ca. T€ 40. 
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2.3. Ertragslage 

 

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung für das Geschäftsjahr 2020 i. H. v. T€ 1.302 reduzier-

te sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 1.523) um T€ 221.  

 

Die in 2020 erzielten Provisionserträge i. H. v. T€ 3.067 haben sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 

3.438) um 10,77% reduziert. 

 

Die Umsatzrentabilität reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 44,34% auf 42,46%. 

 

Die Personalkosten haben sich um T€ 35 auf T€ 907 gegenüber dem Vorjahr verringert. Dies resul-

tiert vorrangig aus den Personalabgängen zweier Mitarbeiter in Hannover. 

 

Rückstellungen für Personalkosten wurden i. H. v. T€ 114 (Vorjahr T€ 169) gebildet.  

 

2.4. Finanzlage und Liquidität 

 

Die Liquidität der Gesellschaft war stets uneingeschränkt gewährleistet. Die liquiden Mittel betrugen 

zum Bilanzstichtag T€ 937 (Vorjahr T€ 937). Die Forderungen an Kunden verringerten sich um T€ 55 

auf T€ 1.493 gegenüber T€ 1.548 in 2019.  

 

Die Liquiditätskennzahl ersten Grades liegt zum Bilanzstichtag bei 51,91% (Vorjahr 49,44%). 

 

2.5. Kapitalstruktur 

 

Das haftende Eigenkapital gem. KWG i. H. v. T€ 696 setzt sich aus dem gezeichneten Kapital i. H. v. 

T€ 200, der Kapitalrücklage i. H. v. T€ 371, der gesetzlichen Rücklage i. H. v. T€ 13 und den ande-

ren Gewinnrücklagen i. H. v. T€ 112 zusammen. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft ist ausrei-

chend. 

 

Die Eigenmittelkostenrelation gem. Artikel 97 CRR (Capital Requirements Regulation) und der Be-

rechnung der Kapitalquote gem. Artikel 92 CRR betrug zum Bilanzstichtag 37,97% (Vorjahr 35,81%), 

die Gesamtkapitalquote betrug 12,15% (Vorjahr 11,46%). 

 

2.6. Investitionen 

 

Die Gesellschaft hat bereits in 2018 mit dem Aufbau einer digitalen Vermögensverwaltung begon-

nen. Dieses Projekt wurde im Geschäftsjahr weiterentwickelt und ausgebaut. Ende 2019 wurde eine 

Kooperation mit der V-BANK AG, München, abgeschlossen, die die technische Abwicklung und Aus-

führung des digitalen Dienstleistungsangebots übernimmt.  
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2.7. Vermögenslage 

 

Das Sachanlagevermögen verringerte sich um planmäßige Abschreibungen i. H. v. T€ 16 auf  

T€ 36 gegenüber dem Vorjahr T€ 52. 

 

Die Bilanzsumme verkürzte sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 2.593) um T€ 91 auf T€ 2.502. 

 

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 27,82% (Vorjahr 26,84%). 

 

2.8. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

 

Als bedeutende finanzielle Leistungsindikatoren kennzeichnet die PROAKTIVA GmbH ihre Provisi-

onserträge und ihren Jahresüberschuss. Aufgrund von Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeit hat 

sie diese Parameter als wesentlich eingestuft. Darüber hinaus bedient sie sich zu Analyse- und 

Prognosezwecken weiterer Kennzahlen wie z. B. der Assets under Management und ihrer Kunden-

anzahl.  

 

Daneben werden als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren auch ökologische und soziale Aspekte be-

trachtet. Im Zuge der Corporate Governance Vorschriften und ESG-Normen werden diese Parame-

ter künftig auch in der PROAKTIVA mehr an Bedeutung und Gewichtung gewinnen. 

 

2.9. Gesamtaussage 

 

Die vorgenannten Aussagen lassen keine wesentlichen negativen Abweichungen oder Entwicklun-

gen erkennen, so dass die Fortführung und Kontinuität einer soliden Werthaltigkeit des Unterneh-

mens gegeben sind. 

 

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht 

 

3.1 Prognosebericht 

 

Die Eindämmung des Corona-Virus (COVID-19) wird auch im Jahr 2021 ein wichtiges Thema an den 

internationalen Kapitalmärkten bleiben, auch wenn die Bedeutung der Pandemie an den internatio-

nalen Kapitalmärkten gegen Ende des letzten Jahres, insbesondere vor dem Hintergrund des Ange-

bots verschiedener Impfstoffe, etwas in den Hintergrund getreten ist. Vielmehr richtet sich der Fokus 

der Anleger auf den absehbaren wirtschaftlichen Aufschwung. 

 

Derzeit sind viele Dienstleistungssektoren stark von den andauernden Kontaktbeschränkungen be-

troffen. Anders jedoch als im Frühjahr 2020 produziert die Industrie fast ungestört, denn Lieferketten 

wurden bisher kaum unterbrochen. Vor allem profitieren exportorientierte Volkswirtschaften von der 

deutlich erholten chinesischen Nachfrage. China hat als einzige große Volkswirtschaft im Gesamt-

jahr 2020 ein positives Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,3% zu verzeichnen, während global eine 

tiefe Rezession mit einem Einbruch der Wirtschaft um voraussichtlich knapp 4% zu verzeichnen war. 

Gemessen am BIP konnte der Abstand Chinas zu den USA im Zuge der Krise somit deutlich verrin-

gert werden 

.



Anlage 4/Seite 8 
 
Lagebericht 2020 PROAKTIVA GmbH 

 Seite 8 

 

 

Die nachfolgend aufgeführten Wachstumsprognosen des IWF stehen unter der Annahme, dass der 

belastende Einfluss der Corona-Pandemie ab dem zweiten Quartal deutlich abnimmt und die derzei-

tigen Lockdowns nicht noch auf Teile der Industrie ausgeweitet werden müssen. Demnach wird Chi-

na auch in den kommenden Monaten die Lokomotive der Weltwirtschaft bleiben. Gemäß Schätzun-

gen des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist im laufenden Jahr mit einem BIP Wachstum in 

Höhe von über 8,0% zu rechnen. Für die Weltwirtschaft wird mit 5,5% ebenfalls ein deutlich über-

durchschnittliches Plus erwartet. Die Eurozone dürfte um immerhin gut 4%, Deutschland um etwa 

3,5% und die USA um 5,0% zulegen. 

 

Deutlich eintrüben würden sich die Perspektiven vor allem bei einer schlechter als erwarteten Ent-

wicklung der Corona-Pandemie oder größeren Verzögerungen der Impfkampagnen.  

 

Positive Überraschungen hingegen könnten von einer Wiederbelebung internationaler Ko-

operationen und einer beginnenden Neuordnung des Welthandels ausgehen. Zwar ist von der neuen 

US-Regierung unter Präsident Joe Biden ebenfalls ein protektionistischer Kurs zur Stützung einhei-

mischer Unternehmen zu erwarten. Allerdings rückt das kürzlich von einigen asiatischen Staaten, 

Australien und Neuseeland unterzeichnete Freihandelsabkommen RCEP den internationalen Wa-

renaustausch erstmals seit Jahren wieder in ein anderes Licht und erzeugt sowohl für Europa als 

auch für die USA einen Handlungsdruck, sich ebenfalls wieder aktiv um die Gestaltung internationa-

ler Handelsbeziehungen zu kümmern. Davon könnten vor allem exportorientierte Volkswirtschaften 

wie Deutschland profitieren. 

 

Darüber hinaus könnte das europäische Wiederaufbauprogramm (Aufbaufonds RRF) im Wert von 

insgesamt 750 Mrd. Euro im Sommer 2021 die ersten Zahlungen an die betroffenen Staaten vor-

nehmen, in deren Folge die wirtschaftliche Erholung 2021 und 2022 zusätzlich positiv stimuliert wer-

den dürfte.  

 

Daher dürften sich im laufenden Geschäftsjahr 2021 positive Auswirkungen auf das zu betreuende 

Volumen und auf die Provisionseinnahmen ergeben. Ein kontinuierliches Kunden- und Fondswachs-

tum und eine stetige Kostenkalkulation bleiben weiterhin das Ziel unserer Unternehmensentwick-

lung. Gleichzeitig wird das kostenbewusste Verhalten auch im künftigen Geschäftsjahr unverändert 

fortgeführt. 

 

Vor diesem Hintergrund wird für das neue Geschäftsjahr ein Anstieg bei Umsatz und Ertrag jeweils 

in der Größenordnung eines niedrigen, zweistelligen Prozentsatzes erwartet. 
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3.2 Risiken 

 

Die PROAKTIVA GmbH unterliegt mit ihren Geschäftsaktivitäten folgenden Risiken: 

 

Ertragsrisiken 

Das Ertragsrisiko bezeichnet das Risiko unseres Unternehmens, die auflaufenden Kosten langfristig 

nicht durch Erträge decken zu können. Sie können sich realisieren, indem Kunden ihre Vermögens-

verwaltungsverträge kündigen. Dadurch reduzieren sich unsere Assets under Management, so dass 

dauerhafte Ertragsquellen verloren gehen und Ertragseinbußen verzeichnet werden müssen. Diesen 

Risiken beugen wir mit einem hohen Maß an Kundennähe und hochwertigen Dienstleistungen vor. 

 

Liquiditätsrisiken 

Liquiditätsrisiken entstehen sofern die vorhandenen Zahlungsmittel die dagegenstehenden Zah-

lungsverpflichtungen nicht mehr ausreichend decken, somit besteht das Risiko, dass aus einem 

kurzfristigen Liquiditätsengpass ein mittel- bis langfristiger Finanzierungsbedarf entsteht. Aus den 

vorgenannten Ertragsrisiken können sich Liquiditätsrisiken ergeben. Die Provisionserträge in Form 

unserer Vermögensverwaltungsgebühren werden stichtagsbezogen halbjährlich abgerechnet. Dem-

zufolge werden die Kosten für mindestens ein halbes Jahr in liquiden Mittel vorgehalten. Eine fortlau-

fende Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung aller Umsatz- und Kostenpositionen ist Bestandteil 

unseres Risikomanagements. 

 

Marktpreisrisiken 

Als Marktpreisrisiken werden die Risiken bezeichnet, bei denen aufgrund von Marktpreisverände-

rungen finanzielle Verluste entstehen können. Dabei kann es sich um Veränderungen von Zinssät-

zen, Wechselkursen, Aktienmarktindices oder Unternehmensbewertungen u. a. handeln. Diese Risi-

ken treten in der PROAKTIVA GmbH nicht direkt auf, sondern nur als indirekte Marktpreisrisiken aus 

den verwalteten Kundendepots und Fonds, die sich in den Assets under Management widerspiegeln 

und somit Einfluss auf unsere Ertragsrisiken haben können. Aktiv gemanagte Anlagestrategien, fun-

damentale Anlageanalysen mit fachspezifischem Research und verantwortungsvoll agierenden 

Vermögenspartnern tragen zu einer Optimierung dieser Risiken bei. Gleichwohl bedingen Wertpa-

pieranlagen an den weltweiten Kapitalmärkten immer ein gewisses Risiko. 

 

Adressenausfallrisiken: 

Dabei handelt es sich um Risiken durch Forderungsausfälle aufgrund von Bonitätsveränderungen 

des Schuldners (Teilabschreibung) bis hin zum Totalausfall (Vollabschreibung aufgrund Insolvenz). 

Auch diese Risiken treten in unserem Unternehmen nicht direkt auf. Forderungsausfälle aus den 

Vermögensverwaltungshonoraren bestehen nicht, da diese durch einen umgehenden Zahlungsein-

gang mittels Lastschriftmandaten der Kundenkonten gedeckt sind.  

 

Operationelle Risiken: 

Als operationelles Risiko gilt das Risiko eines Verlustes infolge eines Mangels oder Versagens von 

internen Prozessen, Menschen und Systemen oder aufgrund von externen Ereignissen, ob absicht-

lich oder zufällig herbeigeführt oder natürlichen Ursprungs. Dazu gehören u.a. Rechts-, Reputations-

, IT-, Personal- und strategische Risiken. Diese Risiken sind im Rahmen unserer Dienstleistungen 

nicht gänzlich auszuschließen. 
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3.3 Risikomanagementsystem 

 

Trotz sicherheitsorientierter Anlagepolitik und transparenten Organisationsstrukturen, ist unser un-

ternehmerisches Handeln untrennbar mit der Übernahme von Risiken verbunden. Somit unterliegen 

alle Geschäftsbereiche interner und externer Risikofaktoren und vorgenannter Risikoarten. Der Not-

wendigkeit diese Risiken in einem dem Geschäftsumfang angemessenen eigenen Risikomanage-

ment zu überwachen, wird in unserem Unternehmen Rechnung getragen. 

 

Unser Risikomanagement basiert auf den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen und 

umfasst ein laufendes Monitoring sowie Steuerung aller wesentlichen Risiken. Die Risikostrategie 

verfolgt den Zweck den Erfolg und die Sicherheit der Unternehmensziele innerhalb eines angemes-

senen Zeitraums zu gewährleisten.  

 

Die Sicherung der Risikotragfähigkeit unseres Unternehmens ist wesentlicher Bestandteil der Risi-

kosteuerung. Zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit nehmen wir regelmäßige Risikotragfähigkeits-

analysen vor. Von zentraler Bedeutung für die Risikotragfähigkeit ist die Risikodeckungsmasse. Die-

se wird durch das zur Deckung eventueller Verluste zur Verfügung stehende Eigenkapital abgebil-

det. Dagegen werden die laufenden Ertrags- und Aufwandspositionen gestellt. Das Ergebnis dieser 

Analysen zeigt die Auswirkungen eintretender negativer Entwicklungen und bis zu welchen Grad un-

ser Institut diese kompensieren kann, sprich bis zu welcher Grenze die Risikotragfähigkeit gegeben 

ist.  

 

Darüber hinaus definieren wir Parameter, die eine negative Geschäftsentwicklung beeinflussen 

könnten. Die Ergebnisse geben Aufschluss über wesentliche Ertrags- und Gewinneinbußen, die un-

ter der bezeichneten Wahrscheinlichkeitsannahme entstehen könnten. Darüber hinaus können 

Rückschlüsse zu Einzel- und Klumpenrisiken gezogen werden, die ihrer Schadenshöhe nach bezif-

fert werden können und einer besonderen Risikovorsorge bedürfen. 

 

Ausfallszenarien und Stresstests werden regelmäßig vorgenommen. Alle erforderlichen Dokumenta-

tionen liegen schriftlich vor und werden nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorgaben laufend 

aktualisiert. 

 

3.4 Risikobericht 

 

Die PROAKTIVA GmbH hält ihr System von enger Kompetenzbegrenzung und Tageskontrolle durch 

Geschäftsführung, Rechnungswesen und Revision für ausreichend. Ihre Wertpapierdienstleistungs-

geschäfte und sämtliche internen Kontrollfunktionen wurden im Geschäftsjahr 2020 einer externen 

Revision unterzogen. Das Risiko, Vermögensverwaltungsmandate zu verlieren, ist in der privaten 

Vermögensverwaltung aufgrund der engen und intensiven Kundenbeziehungen begrenzt.  

 

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besteht kein wesentliches Einzelrisiko oder bestands-

gefährdende Risiken für die Gesellschaft. Die bereits definierten wesentlichen finanziellen Leistungs-

indikatoren haben weiterhin Gültigkeit und werden laufend überwacht. Sollte sich der gegenwärtige 

Lockdown zeitlich weiter hinziehen, so hat dieser nur bedingten Einfluss auf unsere Geschäftsaktivi-

täten. Unternehmensinterne Notfallplanungen konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die techni-

schen und personellen Ressourcen sind gewährleistet. 
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3.5 Chancenbericht 

Vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Wachstumsprognosen der führenden Wirtschaftsinstitu-

te mit rund 5,5% für das Jahr 2021 dürfte das konjunkturelle Umfeld eine gute Grundlage für eine 

positive wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft darstellen. Unterstützend wirken auch die wei-

terhin niedrigen, teils negativen Zinsen sowie die aufgelegten Konjunkturprogramme. 

Durch den Unternehmensverbund mit der HÖVELRAT Holding AG und der Andreas Meißner Ver-

mögensmanagement GmbH können sich durch Synergieeffekte und gemeinsame Marketing- und 

Vertriebsmaßnahmen auch weiterhin neue Wachstumschancen ergeben. 

Die PROAKTIVA ist der Überzeugung, dass eine weiter ausgewogene, defensive und auf Sachwerte 

ausgerichtete Streuung des Vermögens den besten Schutz für das Vermögen ihrer Kunden darstellt. 

Auch zeigt sich verstärkt, dass im Zuge der Digitalisierung und der Corona-Pandemie eine Konsoli-

dierung in der Banken- und Finanzbranche stattfindet. Persönliche Vermögensbetreuung und -

beratung am Kunden werden durch standardisierte technische Arbeitsabläufe ersetzt und Personal 

abgebaut. Dadurch ergeben sich neue Akquisitionsmöglichkeiten, so dass die PROAKTIVA nach wie 

vor auf neue Chancen in und nach der Coronakrise setzt. 

Mit ihrer konservativen Anlagepolitik und ihrer engen Kundenbindung ist die PROAKTIVA GmbH zu 

einem zuverlässigen Partner ihrer anspruchsvollen Kunden geworden. Sie will diesen Erfolgsweg 

auch im Geschäftsjahr 2021 weiter fortsetzen.  

Hamburg, 10. März 2021 

Marc Schädler, Geschäftsführer 

Torben Peters, Geschäftsführer 

Susanne Treiber, Geschäftsführerin



Besondere Auftragsbedingungen 
für Prüfungen und prüfungs- 

nahe Leistungen 
der 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Stand: 1. Juni 2019 
Präambel 
Diese Auftragsbedingungen der Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
(„Mazars KG“) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen Allgemeinen Auftrags-
bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungs-/Angebots-
schreiben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber 
vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem 
Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben. Das Auftragsbestäti-
gungs-/Angebotsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die 
„Sämtlichen Auftragsbedingungen“. 

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen 
nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach 
nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen 
Die Mazars KG wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung („GoA“) durchführen. Dem entsprechend wird die Mazars 
KG die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter 
Berufsausübung so planen und anlegen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftrags-
bestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. 

Die Mazars KG wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie 
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig 
erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB resp. den 
GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt 
werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die 
Mazars KG in berufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und 
Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger 
Weise festzulegen, wird die Mazars KG, soweit sie es für 
erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es 
der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. 
Wie berufsüblich, wird die Mazars KG die Prüfungshandlungen in 
Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko 
besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst 
wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher 
werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten 
durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die Mazars 
KG weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf 
die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregel-
mäßigkeiten, die nicht die Übereinstimmung des Prüfungsgegen-
stands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen 
betreffen, ausgerichtet ist. Sollte die Mazars KG jedoch im 
Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem 
Auftraggeber der Mazars KG („Auftraggeber“) dies unverzüglich 
zur Kenntnis gebracht. 

Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und -methoden 
gelten für andere Prüfungen nach nationalen oder internationalen 
Prüfungsgrundsätzen sinngemäß. 

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, we-
sentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns 
gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die 
Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns 
während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden, sowohl ein-
zeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand 
unwesentlich sind. 

B. Auftragsverhältnis 
Unter Umständen werden der Mazars KG im Rahmen des Auftra-
ges und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auf-
traggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende Doku-
mente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die 
Mazars KG stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflich-
tung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch dass 
dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher 
hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Auftrages von der Mazars KG zur Verfügung 
gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen 
Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der 
Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungs-
entscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der 
Mazars KG sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen 
und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der 
Mazars KG für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet 
sind. 

C. Informationszugang 
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auf-
traggebers, der Mazars KG einen uneingeschränkten Zugang zu 
den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken 
und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für 
die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, 
Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss 
sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. 
Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des 
Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, 
zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die der Mazars KG 
vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt 
werden („Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein. 

D. Hinzuziehung von Mazars-Mitgliedern und Dritten 
Die Mazars KG ist berechtigt, Teile der Leistungen an andere Mit-
glieder des weltweiten Netzwerks der Mazars-Gesellschaften 
(„Mazars-Mitglieder“) oder sonstige Dienstleister als Unterauftrag-
nehmer zu vergeben, die direkt mit dem Auftraggeber in Kontakt 
treten können. Unabhängig davon verbleiben die Verantwort-
lichkeit für die Arbeitsergebnisse aus dem Auftrag, die Erbringung 
der Leistungen und die sonstigen sich aus dem Auftrags-
bestätigungsschreiben resultierenden Verpflichtungen gegenüber 
dem Auftraggeber ausschließlich bei der Mazars KG. 

Der Auftraggeber ist daher nicht dazu berechtigt, vertragliche An-
sprüche oder Verfahren im Zusammenhang mit den Leistungen 
oder generell auf der Grundlage des Auftragsbestätigungsschrei-
bens gegen ein anderes Mazars-Mitglied oder dessen Unter-
auftragnehmer, Mitglieder, Anteilseigner, Geschäftsführungs-
mitglieder, Partner oder Mitarbeiter („Mazars-Personen“) oder 
Mazars Personen der Mazars KG geltend zu machen bzw. 
anzustrengen. Der Auftraggeber verpflichtet sich somit, 
vertragliche Ansprüche ausschließlich der Mazars KG gegenüber 
geltend zu machen bzw. Verfahren nur gegenüber der Mazars KG 
anzustrengen. Mazars-Mitglieder und Mazars-Personen sind 
berechtigt, sich hierauf zu berufen. 

In Einklang mit geltendem Recht ist die Mazars KG berechtigt, zum 
Zwecke 

(a) der Erbringung der Leistungen der Mazars KG, 
(b) der Einhaltung berufsrechtlicher sowie regulatorischer Vor-

schriften, 
(c) der Prüfung von Interessenkonflikten, 
(d) des Risikomanagements sowie der Qualitätssicherung, 
(e) der internen Rechnungslegung, sowie der Erbringung ande-

rer administrativer und IT-Unterstützungsleistungen 

(Lit. (a)-(e) zusammen „Verarbeitungszwecke“), Auftraggeber-
informationen an andere Mazars-Mitglieder, Mazars-Personen 
und externe Dienstleister der Mazars KG („Dienstleister“) weiter-
zugeben, die solche Daten in den verschiedenen Jurisdiktionen, in 
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denen sie tätig sind (eine Aufstellung der Standorte der Mazars-
Mitglieder ist unter www.mazars.com abrufbar), erheben, 
verwenden, übertragen, speichern oder anderweitig verarbeiten 
können (zusammen „verarbeiten“). 
Die Mazars KG ist dem Auftraggeber gegenüber für die 
Sicherstellung der Vertraulichkeit der Auftraggeberinformationen 
verantwortlich, unabhängig davon, von wem diese im Auftrag der 
Mazars KG verarbeitet werden. 

E. Mündliche Auskünfte 
Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder 
sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informati-
onen und/oder Beratung zu treffen, welche die Mazars KG dem 
Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, entweder (a) die Mazars KG rechtzeitig vor einer solchen 
Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis 
des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung 
schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten 
Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder 
Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in 
alleiniger Verantwortung zu treffen. 

F. Entwurfsfassungen der Mazars KG 
Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich den 
internen Zwecken der Mazars KG und/oder der Abstimmung mit 
dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des 
Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch verbindlich und 
erfordern eine weitere Durchsicht. Die Mazars KG ist nicht dazu 
verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände, 
die ihr seit dem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des 
Abschlusses der Tätigkeit oder, in Ermangelung eines solchen 
Zeitpunkts, der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis 
gelangt sind oder eingetreten sind, zu aktualisieren. Dies gilt dann 
nicht, wenn die Mazars KG aufgrund der Natur der Leistungen 
dazu verpflichtet ist. 

G. Freistellung und Haftung 
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die Mazars KG von allen 
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) 
sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und 
Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwalts-
kosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeits-
ergebnisses durch Dritte resultieren, sofern die Weitergabe direkt 
oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung 
hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, 
wie die Mazars KG sich ausdrücklich schriftlich damit 
einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis 
vertrauen darf. 

 

Bzgl. der Haftung für das zugrundeliegende Auftragsverhältnis 
gilt Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen sowie die 
gesetzliche Haftungsbeschränkung nach § 323 Abs. 2 HGB. 
Sollten sich im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis 
Ansprüche aus Nebenleistungen zur gesetzlichen oder 
freiwilligen Abschlussprüfung oder anderer von uns erbrachten 
Prüfungsleistungen ergeben, so ist unsere Haftung für solche 
Nebenleistungen auf EUR 4 Mio. begrenzt. 
 

H. Elektronische Datenversendung (E-Mail) 
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum 
Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und 
diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von 
etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist 
bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen 
(insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff 
Dritter) birgt. 

Jegliche Änderung der von der Mazars KG auf elektronischem 
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von 

solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur 
nach schriftlicher Zustimmung der Mazars KG erfolgen. 

Die Übermittlung Personenbezogener Daten unterliegt den 
Datenschutzregelungen von Mazars, die unter 
https://www.mazars.de/Datenschutz abrufbar sind. Die Mazars 
KG verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit 
geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbeson-
dere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europa-
rechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Die Mazars KG 
verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der Mazars KG 
personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese 
Bestimmungen zu halten. 

I. Vollständigkeitserklärung 
Die seitens Mazars KG von den gesetzlichen Vertretern erbetene 
Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Be-
stätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung 
zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen 
Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insge-
samt unwesentlich sind. 

J. Geltungsbereich 
Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Rege-
lungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch 
auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge 
entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Verein-
barungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag 
erfasst werden oder soweit für die Mazars KG verbindliche in- oder 
ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzel-
nen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen. 

Für Leistungen der Mazars KG gelten ausschließlich die Bedin-
gungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere Bedingun-
gen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit 
der Mazars KG im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich ver-
einbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen 
automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch 
dann nicht als einbezogen, wenn die Mazars KG diesen nicht 
ausdrücklich widerspricht oder die Mazars KG mit der Erbringung 
der Leistungen vorbehaltlos beginnt. 

K. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen 
deutschen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüfer-
kammer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Steuerberaterkam-
mern) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, 
soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, 
bestimmend. 

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder 
aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resul-
tierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflich-
tungen findet deutsches Recht Anwendung. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem 
Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Standort der auftragneh-
menden Niederlassung, oder nach Wahl der Mazars KG, (i) das 
Gericht, bei dem die mit der Erbringung der Leistungen schwer-
punktmäßig befasste Niederlassung der Mazars KG ihren Sitz hat 
oder (ii) die Gerichte an dem Ort, an dem der Auftraggeber seinen 
Sitz hat. 

L. Datenschutz 
Für die unter Lit. D genannten Verarbeitungszwecke sind die 
Mazars KG und andere Mazars-Mitglieder, Mazars-Personen und 
Dienstleister dazu berechtigt, Auftraggeberinformationen, die 
bestimmten Personen zugeordnet werden können („Personen-
bezogene Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen 
diese tätig sind, zu verarbeiten. 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4312025
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